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I. 

 

Die Landesjustizverwaltungen haben die nachstehenden Durchführungsbestimmun-

gen zur Prozesskostenhilfe (Abschnitt A.), zur Verfahrenskostenhilfe (Abschnitt B.) 

sowie zur Stundung der Kosten des lnsolvenzverfahrens (Abschnitt C.) abgestimmt. 

 

Vorbemerkung: 

Dieser Verwaltungsvorschrift liegen zwei Tabellen als Anlagen an. Den Tabellen 

können die voraussichtlich entstehenden Verfahrenskosten in den dort genannten 

Verfahren entnommen werden (Anlage 1 für Klageverfahren vor den ordentlichen 

Gerichten I. und II. Instanz -, Anlage 2 für familiengerichtliche Verfahren I. Instanz). 

Die Kosten setzen sich aus den bei einem normalen Verfahrensablauf entstehenden 

Gerichtsgebühren (Gebühr für das Verfahren im Allgemeinen) sowie den Gebühren 

für die Vertretung durch einen Prozessbevollmächtigten (Nrn. 3100 und 3104 bzw. 

Nrn. 3200 und 3202 VV-RVG) zuzüglich Auslagenpauschale und Umsatzsteuer zu-

sammen. Voraussichtlich entstehende weitere Kosten sind dem jeweiligen Kostenbe-

trag der Tabellen hinzuzurechnen. Für die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe 

wird zusätzlich auf Abschnitt B. verwiesen. 

 

 

A. 

Durchführungsbestimmungen 

zur Prozesskostenhilfe 
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1. Antrag 

 

1.1 

Einem Antrag auf Bewilligung der Prozesskostenhilfe ist grundsätzlich das Formular 

„Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bei Prozess- oder 

Verfahrenskostenhilfe“ beizufügen (§ 117 Abs. 2 bis 4 ZPO in Verbindung mit den 

Bestimmungen der Prozesskostenhilfeformularverordnung). Wird der Antrag zu Pro-

tokoll der Geschäftsstelle erklärt, soll die Partei durch Aushändigung des Hinweis-

blattes zum Formular auf die Bedeutung der Prozesskostenhilfe hingewiesen wer-

den. 

 

1.2 

Hat eine Partei die Bewilligung von Prozesskostenhilfe beantragt, so sind die Akten 

dem Gericht vorzulegen. 

 

 

2. Mitwirkung der Geschäftsstelle 

 

2.1 

Die Vordrucke mit den Erklärungen über die persönlichen und wirtschaftlichen Ver-

hältnisse und die dazugehörenden Belege sowie die bei der Durchführung der Pro-

zesskostenhilfe entstehenden Vorgänge sind in allen Fällen unabhängig von der Zahl 

der Rechtszüge für jeden Beteiligten in einem besonderen Beiheft zu vereinigen. Das 

gilt insbesondere für Kostenrechnungen und Zahlungsanzeigen über Monatsraten 

und sonstige Beträge (§ 120 Abs. 1 ZPO). 

 

In dem Beiheft sind ferner die Urschriften der die Prozesskostenhilfe betreffenden 

gerichtlichen Entscheidungen und die dazugehörigen gerichtlichen Verfügungen auf-

zubewahren. In die Hauptakten ist ein Abdruck der gerichtlichen Entscheidungen 

aufzunehmen. Jedoch sind zuvor die Teile der gerichtlichen Entscheidungen zu ent-

fernen oder unkenntlich zu machen, die Angaben über die persönlichen und wirt-

schaftlichen Verhältnisse der Partei enthalten. Enthält die gerichtliche Entscheidung 
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keine Angaben über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Partei, so 

kann die Urschrift auch zur Hauptakte genommen werden; in diesem Fall ist ein Ab-

druck im Beiheft aufzubewahren. 

 

Das Beiheft sowie die darin zu verwahrenden Schriftstücke erhalten hinter dem Ak-

tenzeichen den Klammerzusatz (PKH). Werden die Prozessakten zur Entscheidung 

über ein Rechtsmittel dem Rechtsmittelgericht vorgelegt, so ist den Akten das Beiheft 

beizufügen. Das Beiheft ist dagegen zurückzubehalten, wenn die Akten an nicht be-

teiligte Gerichte oder Behörden versandt werden. Gleiches gilt, wenn dem Verfah-

rensgegner, seinem Prozessbevollmächtigten, Dritten oder ihren Bevollmächtigten 

Akteneinsicht (auch in Form der Übersendung der Akten) gewährt wird. 

 

2.2 

Hat das Gericht Prozesskostenhilfe bewilligt, vermerkt die Geschäftsstelle auf dem 

Aktendeckel neben dem Namen der Partei „Prozesskostenhilfe mit/ohne Zahlungs-

bestimmung bewilligt Bl. _______“. 

 

2.3 

Der Geschäftsstelle des Gerichts, bei dem sich das Beiheft befindet, obliegen die 

Anforderungen der Zahlungen mit Kostenanforderung (Nr. 4.1) und die Überwachung 

des Eingangs dieser Beträge. 

 

Ist der Zahlungspflichtige mit einem angeforderten Betrag länger als einen Monat im 

Rückstand, so hat ihn die Geschäftsstelle einmal unter Hinweis auf die Folgen des 

§ 124 Abs. 1 Nr. 5 ZPO an die Zahlung zu erinnern. 

 

2.4 

Dem Kostenbeamten sind die Akten - unbeschadet der Bestimmungen der Kosten-

verfügung - vorzulegen, sobald 

 

2.4.1 

das Gericht Prozesskostenhilfe bewilligt hat, 

 

2.4.2 
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die Entscheidung über die Prozesskostenhilfe geändert worden ist, 

 

2.4.3 

das Rechtsmittelgericht andere Zahlungen als das Gericht der Vorinstanz bestimmt 

hat, 

 

2.4.4 

das Gericht die Entscheidung über die zu leistenden Zahlungen geändert oder die 

Bewilligung der Prozesskostenhilfe aufgehoben hat, 

 

2.4.5 

47 Monatsraten eingegangen sind. 

 

2.5 

Dem Rechtspfleger sind die Akten in folgenden Fällen vorzulegen: 

 

2.5.1 

 

nach Eingang der auf die Absendung der Kostenanforderung (Nr. 4.6) folgenden ers-

ten Zahlung der Partei zur Bestimmung einer Wiedervorlagefrist zwecks Prüfung der 

vorläufigen Einstellung der Zahlungen (§ 120 Abs. 3 Nr. 1 ZPO), 

 

2.5.2 

wenn die Partei, der Prozesskostenhilfe mit Zahlungsbestimmung bewilligt ist, mit der 

Zahlung einer Monatsrate oder eines sonstigen Betrages länger als drei Monate im 

Rückstand ist (§ 124 Abs. 1 Nr. 5 ZPO), 

 

2.5.3 

wenn sich nach einer vorläufigen Einstellung der Zahlungen (§ 120 Abs. 3 Nr. 1 ZPO) 

Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die bisherigen Zahlungen die voraussichtlich ent-

stehenden Kosten nicht decken, 

 

2.5.4 

bei jeder Veränderung des Streitwertes, 
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2.5.5 

wenn der Gegner Zahlungen auf Kosten leistet, 

 

2.5.6 

wenn eine Entscheidung über die Kosten ergeht oder diese vergleichsweise geregelt 

werden (§ 120 Abs. 3 Nr. 2 ZPO), 

 

2.5.7 

wenn die Akten nach Beendigung eines Rechtsmittelverfahrens an die erste Instanz 

zur Überprüfung zurückgegeben werden, ob die Zahlungen nach § 120 Abs. 3 ZPO 

vorläufig einzustellen sind, 

 

2.5.8 

wenn nach Ansatz der Kosten zu Lasten des Gegners eine Zweitschuldneranfrage 

der Gerichtskasse eingeht und die Partei, der Prozesskostenhilfe mit Zahlungsbe-

stimmung bewilligt ist, als Zweitschuldner nach § 31 Abs. 2 GKG in Anspruch ge-

nommen werden kann (Nr. 4.9), 

 

2.5.9 

wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Partei entgegen § 120a Abs. 2 

Satz 1 bis 3 ZPO dem Gericht wesentliche Verbesserungen ihrer Einkommens- und 

Vermögensverhältnisse oder Änderungen ihrer Anschrift unrichtig oder nicht unver-

züglich mitgeteilt hat (§ 124 Abs. 1 Nr. 4 ZPO), 

 

2.5.10 

wenn eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist oder das Verfahren anderweitig 

beendet worden ist, um gemäß § 120a Abs. 3 ZPO zu prüfen, ob eine Änderung der 

Entscheidung über die zu leistenden Zahlungen mit Rücksicht auf das durch die 

Rechtsverfolgung oder -verteidigung Erlangte geboten ist oder zur eventuellen Be-

stimmung einer Frist zur Überprüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-

nisse der Partei nach § 120a Abs. 1, 2 ZPO. 
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3. Bewilligung ohne Zahlungsbestimmung 

 

3.1 

Soweit und solange ein Kostenschuldner nach den Vorschriften der Zivilprozessord-

nung von der Entrichtung der Kosten deshalb befreit ist, weil ihm oder seinem Geg-

ner Prozesskostenhilfe ohne Zahlungsbestimmung bewilligt ist, wird wegen dieser 

Kosten eine Kostenrechnung (§ 24 KostVfg) auf ihn nicht ausgestellt. 

 

3.2 

Waren Kosten bereits vor der Bewilligung angesetzt und der Gerichtskasse zur Ein-

ziehung überwiesen, ersucht der Kostenbeamte die Gerichtskasse, die Kostenforde-

rung zu löschen, soweit die Kosten noch nicht gezahlt sind. 

 

Die Rückzahlung bereits entrichteter Kosten ist nur dann anzuordnen, wenn sie nach 

dem Zeitpunkt gezahlt sind, in dem die Bewilligung wirksam geworden ist. Wird die 

Partei, der Prozesskostenhilfe ohne Zahlungsbestimmung bewilligt ist, rechtskräftig in 

die Prozesskosten verurteilt (Entscheidungsschuldner nach § 29 Nr. 1 GKG), sind 

vom Gegner bereits entrichtete Kosten zurückzuzahlen (§ 31 Abs. 3 Satz 1 zweiter 

Halbsatz GKG), soweit es sich nicht um eine Zahlung nach § 13 Abs. 1 und 3 JVEG 

handelt und die Partei, der Prozesskostenhilfe bewilligt worden ist, der besonderen 

Vergütung zugestimmt hat. 

Das Gleiche gilt gemäß § 31 Abs. 4 GKG, soweit der Schuldner aufgrund des § 29 

Nr. 2 GKG (Übernahmeschuldner) haftet, wenn 

a. er die Kosten in einem vor Gericht abgeschlossenen oder gegenüber dem Gericht 

angenommenen Vergleich übernommen hat und 

b. der Vergleich einschließlich der Verteilung der Kosten von dem Gericht vorge-

schlagen worden ist und 

c. das Gericht in seinem Vergleichsvorschlag ausdrücklich festgestellt hat, dass die 

Kostenregelung der sonst zu erwartenden Kostenentscheidung entspricht. 

§ 8 KostVfg ist zu beachten. 

 

3.3 

Der Kostenbeamte hat den Eintritt der gesetzlichen Voraussetzungen, unter denen 

die Kosten von der Partei, der Prozesskostenhilfe ohne Zahlungsbestimmung bewil-
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ligt ist, und dem Gegner eingezogen werden können, genau zu überwachen. Zu be-

achten ist dabei Folgendes: 

 

3.3.1 

Zu Lasten der Partei dürfen die außer Ansatz gelassenen Beträge nur aufgrund einer 

gerichtlichen Entscheidung angesetzt werden, durch die die Bewilligung aufgehoben 

worden ist (§ 124 ZPO). 

 

3.3.2 

Zu Lasten des Gegners sind die Kosten, von deren Entrichtung die Partei befreit ist, 

erst anzusetzen, wenn der Gegner rechtskräftig in die Prozesskosten verurteilt ist 

oder sie durch eine vor Gericht abgegebene oder dem Gericht mitgeteilte Erklärung 

übernommen hat oder sonst für die Kosten haftet (§ 125 Abs. 1 ZPO, § 29 GKG); 

dies gilt auch für die Geltendmachung von Ansprüchen, die nach § 59 RVG auf die 

Bundes- oder Landeskasse übergegangen sind. Die Gerichtskosten, von deren Zah-

lung der Gegner einstweilen befreit ist (§ 122 Abs. 2 ZPO), sind zu seinen Lasten 

anzusetzen, wenn er rechtskräftig in die Prozesskosten verurteilt ist oder der Rechts-

streit ohne Urteil über die Kosten durch Vergleich oder in sonstiger Weise beendet ist 

(§ 125 Abs. 2 ZPO). Wird ein Rechtsstreit, in dem dem Kläger, Berufungskläger oder 

Revisionskläger Prozesskostenhilfe ohne Zahlungsbestimmung bewilligt ist, mehr als 

sechs Monate nicht betrieben, ohne dass das Ruhen des Verfahrens (§ 251 ZPO) 

angeordnet ist, stellt der Kostenbeamte durch Anfrage bei den Parteien fest, ob der 

Rechtsstreit beendet ist. Gibt keine der Parteien binnen angemessener Zeit eine Er-

klärung ab, setzt er auf den Gegner die diesem zur Last fallenden Kosten an. Das 

gleiche gilt, wenn die Parteien den Rechtsstreit trotz der Erklärung, dass er nicht be-

endet sei, auch jetzt nicht weiter betreiben oder wenn der Gegner erklärt, der 

Rechtsstreit ruhe oder sei beendet. 

 

 

4. Bewilligung mit Zahlungsbestimmung 

 

4.1 

Der Kostenbeamte behandelt die festgesetzten Monatsraten und die aus dem Ver-

mögen zu zahlenden Beträge (§ 120 Abs. 1 ZPO) wie Kostenforderungen. Sie wer-
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den von der Geschäftsstelle ohne vorherige Überweisung an die Gerichtskasse un-

mittelbar von dem Zahlungspflichtigen angefordert (§ 26 KostVfg). Monatsraten, Teil-

beträge und einmalige Zahlungen sowie deren Fälligkeitstermine sind sowohl in der 

Urschrift der Kostenrechnung als auch in der Kostenanforderung besonders anzuge-

ben. 

 

4.2 

Sind vor Bewilligung der Prozesskostenhilfe Gerichtskosten angesetzt und der Ge-

richtskasse zur Einziehung überwiesen, ist zu prüfen, ob und ggf. wann diese bezahlt 

worden sind. Ist eine Zahlung noch nicht erfolgt, veranlasst der Kostenbeamte die 

Löschung des Kostensolls. 

 

4.3 

Zahlungen vor Wirksamwerden der Prozesskostenhilfe sollen erst bei der Prüfung 

nach § 120 Abs. 3 Nr. 1 ZPO berücksichtigt werden, spätere Zahlungen sind auf die 

nach § 120 Abs. 1 ZPO zu leistenden anzurechnen. 

 

4.4 

Wird die Partei, der Prozesskostenhilfe mit Zahlungsbestimmung bewilligt ist, rechts-

kräftig in die Prozesskosten verurteilt (Entscheidungsschuldner nach § 29 Nr. 1 

GKG), sind vom Gegner bereits entrichtete Kosten zurückzuzahlen (§ 31 Abs. 3 Satz 

1 zweiter Halbsatz GKG), soweit es sich nicht um eine Zahlung nach § 13 Abs. 1 und 

3 JVEG handelt und die Partei, der Prozesskostenhilfe bewilligt worden ist, der be-

sonderen Vergütung zugestimmt hat. 

Das Gleiche gilt gemäß § 31 Abs. 4 GKG, soweit der Schuldner aufgrund des § 29 

Nr. 2 GKG (Übernahmeschuldner) haftet, wenn 

a. er die Kosten in einem vor Gericht abgeschlossenen oder gegenüber dem Gericht 

angenommenen Vergleich übernommen hat und 

b. der Vergleich einschließlich der Verteilung der Kosten von dem Gericht vorge-

schlagen worden ist und 

c. das Gericht in seinem Vergleichsvorschlag ausdrücklich festgestellt hat, dass die 

Kostenregelung der sonst zu erwartenden Kostenentscheidung entspricht. 

§ 8 KostVfg ist zu beachten. 
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4.5 

Bestimmt das Rechtsmittelgericht andere Zahlungen als das Gericht der Vorinstanz, 

ist von dem Kostenbeamten des Rechtsmittelgerichts eine entsprechende Änderung 

der Zahlungen zu veranlassen (Nr. 4.1). Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Kos-

tenanforderung der Vorinstanz gegenstandslos ist. Die Geschäftsstelle des Gerichts 

der Vorinstanz hat noch eingehende Zahlungsanzeigen zu dem an das Rechtsmittel-

gericht abgegebenen Beiheft weiterzuleiten. 

Nach Abschluss in der Rechtsmittelinstanz sendet die Geschäftsstelle des Rechts-

mittelgerichts das Beiheft mit den Akten an das Gericht der Vorinstanz zur weiteren 

Bearbeitung zurück. 

 

4.5.1 

Jedoch gilt für Zahlungen, die während der Anhängigkeit des Verfahrens vor einem 

Gerichtshof des Bundes an die Landeskasse zu leisten sind (§ 120 Abs. 2 ZPO), 

Folgendes: 

Die Zahlungen werden (abweichend von Nr. 2.3 Satz 1) nach den Hinweisen des 

Kostenbeamten des Gerichtshofs von der Geschäftsstelle des Gerichts des ersten 

Rechtszuges angefordert und überwacht. Dabei werden der Geschäftsstelle die Ent-

scheidungen des Gerichtshofes, soweit sie die Prozesskostenhilfe betreffen, in be-

glaubigter Abschrift mitgeteilt. Der Zahlungsverzug (Nr. 2.5.2) ist dem Gerichtshof 

anzuzeigen. Nach Rückkehr der Akten vom Rechtsmittelgericht (Nr. 4.5 Satz 4) wer-

den die angefallenen Vorgänge mit dem Beiheft vereinigt. 

 

4.5.2 

Zahlungen, die nach § 120 Abs. 2 ZPO an die Bundeskasse zu leisten sind, werden 

von der Geschäftsstelle des Gerichtshofs des Bundes angefordert und überwacht. 

 

4.6 

Für die Behandlung der Kostenanforderung gilt § 26 Abs. 6 KostVfg entsprechend. 

 

4.7 

Sieht der Rechtspfleger im Falle einer Vorlage nach Nr. 2.5.2 davon ab, die Bewilli-

gung der Prozesskostenhilfe aufzuheben, hat der Kostenbeamte die zu diesem Zeit-
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punkt rückständigen Beträge der Gerichtskasse zur Einziehung zu überweisen. Die 

Gerichtskasse ist durch einen rot zu unterstreichenden Vermerk "ZA" um Zahlungs-

anzeige zu ersuchen. 

 

4.8 

Zu Lasten des Gegners der Partei, der Prozesskostenhilfe bewilligt ist, sind die unter 

die Bewilligung fallenden Kosten erst anzusetzen, wenn er rechtskräftig in die Pro-

zesskosten verurteilt ist oder sie durch eine vor Gericht abgegebene oder dem Ge-

richt mitgeteilte Erklärung übernommen hat oder sonst für die Kosten haftet (§ 125 

Abs. 1 ZPO, § 29 GKG). Nr. 3.3.2 Satz 1 letzter Halbsatz gilt entsprechend. 

 

4.9 

Wird dem Kostenbeamten eine Zweitschuldneranfrage der Gerichtskasse vorgelegt, 

prüft er, ob die Partei, der Prozesskostenhilfe mit Zahlungsbestimmung bewilligt ist, 

für die gegen den Gegner geltend gemachten Gerichtskosten als Zweitschuldner 

ganz oder teilweise haftet. Liegen diese Voraussetzungen vor, unterrichtet er die Ge-

richtskasse hiervon und legt die Akten mit einer Berechnung der Kosten, für die die 

Partei nach § 31 Abs. 2 GKG in Anspruch genommen werden kann, unverzüglich 

dem Rechtspfleger vor. 

 

 

5. Gemeinsame Bestimmungen 

 

5.1 

Werden dem Kostenbeamten Tatsachen über die persönlichen oder wirtschaftlichen 

Verhältnisse bekannt, die eine Änderung oder Aufhebung der Bewilligung der Pro-

zesskostenhilfe rechtfertigen könnten (§ 120a, § 124 Abs. 1 Nrn. 2 bis 5 ZPO), hat er 

die Akten dem Rechtspfleger vorzulegen. 

 

5.2 

Hat der Gerichtsvollzieher Berechnungen über Kosten für Amtshandlungen, die er 

aufgrund der Prozesskostenhilfe unentgeltlich erledigt hat, zu den Akten mitgeteilt, so 

sind diese Kosten beim Ansatz wie sonstige Gerichtskosten zu behandeln. 
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5.3 

Wenn bei einem obersten Gerichtshof des Bundes Kosten der Revisionsinstanz au-

ßer Ansatz geblieben sind, weil dem Kostenschuldner oder seinem Gegner Prozess-

kostenhilfe bewilligt ist, hat der Kostenbeamte diesem Gericht Nachricht zu geben, 

sobald sich ergibt, dass Beträge durch die Bundeskasse einzuziehen sind. 

Dieser Fall kann eintreten, 

 

5.3.1 

wenn das Revisionsgericht die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entschei-

dung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, zurückverwiesen hat und nach 

endgültigem Abschluss des Verfahrens zu Lasten des Gegners der Partei, der Pro-

zesskostenhilfe bewilligt ist, Kosten des Revisionsverfahrens gemäß Nr. 3.3.2 oder 

4.6 anzusetzen sind; 

 

5.3.2 

wenn der für die Revisionsinstanz beigeordnete Rechtsanwalt seinen Anspruch auf 

Vergütung gegen die Bundeskasse geltend macht, nachdem die Prozessakten zu-

rückgesandt sind; in diesem Fall teilt der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle des 

obersten Gerichtshofes des Bundes eine beglaubigte Abschrift des Beschlusses, 

durch den die Vergütung festgesetzt worden ist, zu den Prozessakten mit; 

 

5.3.3 

wenn nach Beendigung des Revisionsverfahrens ein Beschluss ergeht, durch den 

die Bewilligung der Prozesskostenhilfe aufgehoben wird. 

 

5.4 

In der Nachricht teilt der Kostenbeamte mit, ob und ggf. in welcher Höhe etwaige 

Zahlungen, die nach § 120 Abs. 2 ZPO an die Landeskasse entrichtet worden sind, 

auf die Kosten des Revisionsverfahrens zu verrechnen sind. Sind die Zahlungen 

nach § 120 Abs. 2 ZPO an die Bundeskasse zu leisten, sind dem obersten Gerichts-

hof des Bundes alle die bewilligte Prozesskostenhilfe betreffenden Entscheidungen, 

die Kostenentscheidungen und eine Kostenrechnung unter Angabe der Beträge mit-

zuteilen, die in dem Verfahren von der Landeskasse vereinnahmt worden sind. 
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6. Verfahren bei Verweisung und Abgabe 

 

6.1 

Wird ein Verfahren an ein anderes Gericht verwiesen oder abgegeben, hat der Kos-

tenbeamte des übernehmenden Gerichts erneut eine Kostenanforderung zu über-

senden (Nrn. 4.1, 4.6). Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Kostenanforderung 

des verweisenden oder abgebenden Gerichts gegenstandslos ist. 

 

6.2 

Die Geschäftsstelle des verweisenden oder abgebenden Gerichts hat noch einge-

hende Zahlungsanzeigen an das übernehmende Gericht weiterzuleiten. 

 

 

7. Kostenansatz nach Entscheidung oder bei Beendigung des Verfahrens 

 

7.1 

Ergeht im Verfahren eine Kostenentscheidung, wird ein Vergleich geschlossen oder 

wird das Verfahren in dieser Instanz auf sonstige Weise beendet, setzt der Kosten-

beamte die Kosten an und stellt die Kostenschuldner fest. In die Kostenrechnung 

sind die Gerichtskosten und die nach § 59 RVG auf die Staatskasse übergegange-

nen Ansprüche aufzunehmen. 

Sämtliche Zahlungen der Partei sind - erforderlichenfalls nach Anfrage bei der Kasse 

- zu berücksichtigen. 

Ist Prozesskostenhilfe mit Zahlungsbestimmung bewilligt worden, sind die Akten 

nach Aufstellung der Kostenrechnung unverzüglich dem Rechtspfleger vorzulegen. 

 

7.2 

Die Kosten der Rechtsmittelinstanz werden von dem Kostenbeamten des Rechtsmit-

telgerichts angesetzt (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GKG). 

Kann dieser die Zahlungen, die von der Partei geleistet worden sind, der Prozesskos-

tenhilfe bewilligt wurde, noch nicht abrechnen, weil zu diesem Zeitpunkt die Vergü-

tungen der Rechtsanwälte noch nicht bezahlt sind (§§ 50, 55 RVG) oder noch Zah-
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lungen der Partei ausstehen, hat der Kostenbeamte der ersten Instanz die endgültige 

Abrechnung vorzunehmen. 

 

7.3 

Der Partei, die Zahlungen zu leisten hat, ist eine Abschrift der Kostenrechnung zu 

erteilen verbunden mit einem Nachforderungsvorbehalt, wenn eine Inanspruchnah-

me über den in der Kostenrechnung enthaltenen Betrag hinaus in Betracht kommt. 

 

 

8. Weiteres Verfahren nach Aufstellung der Kostenrechnung 

 

8.1 

Nach Vorlage der Akten (Nrn. 4.9, 7.1 Abs. 3) prüft der Rechtspfleger, welche Ent-

scheidungen zur Wiederaufnahme oder Einstellung der Zahlungen zu treffen sind. 

 

8.2 

Ergibt sich eine Restschuld der Partei, der Prozesskostenhilfe bewilligt ist, soll der 

Zeitpunkt der Einstellung der Zahlungen bestimmt werden. War vorher eine vorläufi-

ge Einstellung verfügt, ist ihre Wiederaufnahme anzuordnen. Bei diesen Entschei-

dungen wird auch die zu den Akten mitgeteilte Vergütung des beigeordneten 

Rechtsanwalts (§ 50 Abs. 2 RVG) zu berücksichtigen sein, soweit die Vergütung 

noch nicht aus der Staatskasse beglichen ist und der Partei ein Erstattungsanspruch 

gegen den Gegner nicht zusteht. Teilt der Rechtsanwalt seine gesetzliche Vergütung 

(mit den Gebühren nach § 13 Abs. 1 RVG) nicht mit oder wird eine notwendige Kos-

tenausgleichung nach § 106 ZPO nicht beantragt, wird der Rechtspfleger seine Be-

stimmung ohne Rücksicht auf die Vergütungsansprüche des Rechtsanwalts treffen. 

 

8.3 

Ebenfalls zu berücksichtigen sind bereits bekannte Gerichtsvollzieherkosten (§ 122 

Abs. 1 Nr. 1 a ZPO). 

 

8.4 

Ergibt sich keine Restschuld der Partei, ist - unter Berücksichtigung der Vergütung 

des Rechtsanwalts oder der Kosten des Gerichtsvollziehers - die Einstellung der 
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Zahlungen anzuordnen. Zu beachten ist, dass eine endgültige Einstellung der Zah-

lung unter Umständen erst nach Rechtskraft der Entscheidung verfügt werden kann, 

weil bei Einlegung eines Rechtsmittels durch die Partei die Raten bis zur 48. Monats-

rate weiter zu zahlen sind. Gleiches gilt, wenn die Partei bei Rechtsmitteleinlegung 

des Prozessgegners Prozesskostenhilfe beantragt. 

 

 

9. Aufhebung und Änderung der Bewilligung 

 

9.1 

Hat das Gericht die Bewilligung der Prozesskostenhilfe aufgehoben (§ 124 ZPO), 

berechnet der Kostenbeamte die bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Kosten (ggf. 

unter Einbeziehung der nach § 59 RVG auf die Staatskasse übergegangenen An-

sprüche der Rechtsanwälte) und überweist sie der Gerichtskasse zur Einziehung; 

§ 10 Kostenverfügung bleibt unberührt. Soweit erforderlich, ist der beigeordnete 

Rechtsanwalt zur Einreichung seiner Kostenrechnung aufzufordern (§§ 50 Abs. 2, 55 

Abs. 6 RVG). Die aufgrund der Bewilligung der Prozesskostenhilfe bezahlten Beträge 

sind abzusetzen. Die Löschung der Sollstellung über die vom Gericht gemäß § 120 

Abs. 1 ZPO festgesetzten Zahlungen ist zu veranlassen. 

 

9.2 

Setzt das Gericht andere Zahlungen fest, berichtigt der Kostenbeamte den Ansatz 

nach Nr. 4.1. 

 

 

10. Verfahren bei der Verwaltungs-, der Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit 

 

Bei den Gerichten der Verwaltungs-, der Sozial- und der Finanzgerichtsbarkeit tritt in 

den vorstehenden Bestimmungen an die Stelle des Rechtspflegers der Urkundsbe-

amte der Geschäftsstelle des jeweiligen Rechtszugs, soweit er nach § 166 Abs. 2, 3, 

7 VwGO, § 73a Abs. 4, 5, 9 SGG oder § 142 Abs. 3, 4, 8 FGO zuständig ist, im Übri-

gen der Richter. 
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B. 

Durchführungsbestimmungen zur Verfahrenskostenhilfe 

 

1 Anwendbarkeit von Abschnitt A. 

 

1.1 

In Angelegenheiten nach dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in 

den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) gelten die Regelungen 

in Abschnitt A. entsprechend 

 

1.1.1 

auch für Beteiligte, denen Verfahrenskostenhilfe nach § 76 Abs. 1 FamFG in Verbin-

dung mit §§ 114 ff. ZPO bewilligt wird, 

 

1.1.2 

auch für Beteiligte, denen Verfahrenskostenhilfe nach § 113 Abs. 1 FamFG in Ver-

bindung mit §§ 114 ff. ZPO bewilligt wird. 

 

1.2 

Die voraussichtlich entstehenden Verfahrenskosten können der Anlage 2 entnom-

men werden. 

 

1.3 

 

Das Beiheft sowie die darin zu verwahrenden Schriftstücke erhalten hinter dem Ak-

tenzeichen den Klammerzusatz (VKH). 

 

1.4 

Hat das Gericht Verfahrenskostenhilfe bewilligt, vermerkt die Geschäftsstelle auf dem 

Aktendeckel neben dem Namen des Beteiligten „Verfahrenskostenhilfe mit/ohne Zah-

lungsbestimmung bewilligt Bl. ______“. 

 

 

2 Abweichungen 



16 
 

 

2.1 

Abschnitt A. Nummern 2.5.8 und 4.9 gelten mit der Maßgabe, dass auf § 26 Abs. 2 

FamGKG, § 33 Abs. 1 GNotKG verwiesen wird. 

 

2.2 

Abschnitt A. Nummern 3.2 und 4.4 gelten mit der Maßgabe, dass auf § 24 Nrn. 1 und 

2 und § 26 Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz, Abs. 4 FamGKG sowie § 27 Nrn. 1 und 2 

und § 33 Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz, Abs. 3 GNotKG verwiesen wird. 

 

2.3 

Abschnitt A. Nummern 3.3.2 und 4.8 gelten mit der Maßgabe, dass auf § 24 Fam-

GKG und § 27 GNotKG verwiesen wird. 

 

2.4 

Abschnitt A. Nummer 7.2 gilt mit der Maßgabe, dass auf § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

FamGKG und § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GNotKG verwiesen wird. 

 

2.5 

Abschnitt A. Nummer 8.2 gilt mit der Maßgabe, dass § 106 ZPO in Verbindung mit 

§ 85 FamFG anzuwenden ist. 

 

 

C. 

Durchführungsbestimmungen 

zur Stundung der Kosten des Insolvenzverfahrens 

 

1.1 

Hat das Gericht die Stundung der Kosten des Insolvenzverfahrens nach § 4 a InsO 

bewilligt, vermerkt die Geschäftsstelle auf dem Aktendeckel neben dem Namen des 

Schuldners „Stundung bewilligt Bl. ....“. 

 

1.2 
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Werden nach Erteilung der Restschuldbefreiung die Stundung verlängert und Zah-

lungen festgelegt (§ 4 b InsO), gelten im Übrigen folgende Nummern des Abschnitts 

A. entsprechend: 

 

a. 

Nummer 2.1 mit der Maßgabe, dass die im Zusammenhang mit der Entscheidung 

nach § 4 b InsO und ihrer Durchführung anfallenden Vorgänge in das Beiheft aufzu-

nehmen sind. Der Klammerzusatz lautet „(Stundung)“. Nach Abschluss des Insol-

venzverfahrens und nach rechtskräftiger Gewährung der Restschuldbefreiung gilt 

§ 117 Abs. 2 Satz 2 ZPO entsprechend. 

 

b. 

Nummer 2.3 mit der Maßgabe, dass auf § 4 c Nr. 3 InsO verwiesen wird, 

 

c. 

Nummer 2.4.4, 

 

d. 

Nummer 2.5.1 mit folgendem Wortlaut: 

„nach Eingang der auf die Absendung der Kostenanforderung (Nr. 4.6) folgenden 

ersten Zahlung der Partei zur Bestimmung einer Wiedervorlagefrist zwecks Prüfung 

der Einstellung der Zahlungen.“ 

 

e. 

Nummer 2.5.2 mit der Maßgabe, dass der Klammerzusatz „(§ 4 c Nr. 3 InsO)“ lautet, 

 

f. 

Nummer 4.1, wobei Satz 1 mit folgendem Wortlaut anzuwenden ist: 

„Der Kostenbeamte behandelt die festgelegten Zahlungen (§ 4 b InsO) wie Kosten-

forderungen.“ 

 

g. 

Nummer 4.6, 
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h. 

Nummer 5.1 mit der Maßgabe, dass der Klammerzusatz „(§ 120a Abs. 1 Satz 2 und 

3 ZPO, § 4 c Nrn. 1 bis 4 InsO)“ lautet, 

 

i. 

Nummer 9.1 Sätze 1 bis 3 mit der Maßgabe, dass der Klammerzusatz in Satz 1 „(§ 4 

c InsO)“ lautet, 

 

j. 

Nummer 9.2. 

 

1.3 

Dem Rechtspfleger sind die Akten ferner vorzulegen, wenn die Restschuldbefreiung 

versagt oder widerrufen wird (§ 4 c Nr. 5 InsO) oder wenn der Schuldner keine an-

gemessene Erwerbstätigkeit ausübt, sich nicht um eine Beschäftigung bemüht oder 

eine zumutbare Tätigkeit ablehnt (§ 4 c Nr. 4 InsO). 

 

 

II. 

 

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. Dezember 2015 in Kraft. Zugleich treten 

die Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über die Prozesskostenhilfe (DB-

PKHG) vom 26. November 2001 (ABl. S. 5331), geändert durch die Verwaltungsvor-

schriften zur Änderung der Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über die Pro-

zesskostenhilfe (DB-PKHG) vom 24. Juni 2004 (ABl. S. 2726) und die Zweiten Ver-

waltungsvorschriften zur Änderung der Durchführungsbestimmungen zum Gesetz 

über die Prozesskostenhilfe und zur Stundung der Kosten des Insolvenzverfahrens 

(DB-PKHG/DB-InsO) vom 12. August 2013 (ABl. S. 1779), außer Kraft. 
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Anlage 1 (Stand: 1. August 2013) 

 

Kostenvoranschlag zur Bewilligung von Prozesskostenhilfe (§ 115 ZPO) 

   
           
 Klageverfahren vor den ordentlichen Gerichten 
 I. Instanz II. Instanz 
  nach Mahnverfahren ohne Mahnverfahren   

1 2 3 4 5 6 
Streitwert bis nur GKG GKG + RVG nur GKG GKG + RVG GKG + RVG 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro 
500 73 231 105 263 314 

1.000 127 389 159 421 503 
1.500 178 544 213 579 691 
2.000 223 693 267 738 880 
3.000 270 892 324 946 1.126 
4.000 318 1.091 381 1.155 1.372 
5.000 365 1.291 438 1.364 1.618 
6.000 413 1.490 495 1.572 1.864 
7.000 460 1.689 552 1.781 2.110 
8.000 508 1.888 609 1.990 2.356 
9.000 555 2.088 666 2.199 2.602 

10.000 603 2.287 723 2.407 2.848 
13.000 668 2.489 801 2.622 3.105 
16.000 733 2.691 879 2.837 3.362 
19.000 798 2.892 957 3.052 3.619 
22.000 863 3.094 1.035 3.267 3.877 
25.000 928 3.296 1.113 3.482 4.134 
30.000 1.015 3.607 1.218 3.810 4.524 
35.000 1.103 3.917 1.323 4.138 4.914 
40.000 1.190 4.228 1.428 4.466 5.304 
45.000 1.278 4.539 1.533 4.794 5.694 
50.000 1.365 4.849 1.638 5.122 6.083 
65.000 1.665 5.402 1.998 5.735 6.847 
80.000 1.965 5.955 2.358 6.348 7.610 
95.000 2.265 6.508 2.718 6.961 8.373 

110.000 2.565 7.061 3.078 7.574 9.136 
125.000 2.865 7.614 3.438 8.187 9.900 
140.000 3.165 8.166 3.798 8.799 10.663 
155.000 3.465 8.719 4.158 9.412 11.426 
170.000 3.765 9.272 4.518 10.025 12.189 
185.000 4.065 9.825 4.878 10.638 12.952 
200.000 4.365 10.378 5.238 11.251 13.716 
230.000 4.813 11.182 5.775 12.145 14.831 
260.000 5.260 11.987 6.312 13.039 15.947 
290.000 5.708 12.791 6.849 13.933 17.063 
320.000 6.155 13.596 7.386 14.827 18.179 
350.000 6.603 14.400 7.923 15.721 19.295 
380.000 7.050 15.205 8.460 16.615 20.411 
410.000 7.498 16.009 8.997 17.509 21.526 
440.000 7.945 16.814 9.534 18.403 22.642 
470.000 8.393 17.618 10.071 19.297 23.758 
500.000 8.840 18.423 10.608 20.191 24.874 
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Anlage 2 (Stand: 1. August 2013)    
       
Kostenvoranschlag zur Bewilligung von Verfahrens- bzw. Prozesskostenhilfe in   
familiengerichtlichen Verfahren I. Instanz (§§ 76 FamFG, 115 ZPO)    Seite 1 
       

 Hauptsacheverfahren Verfahren einstw. Rechtsschutz 

 

Scheidungs-
sachen einschl. 
Folgesachen 

Selbständige 
Familien-
streitsachen 

Kindschafts-
sachen 

Übrige Sachen Kindschafts-
sachen 

Übrige Sachen und 
Familienstreitsachen 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Verfahrens-
wert bis 

nur FamGKG nur FamGKG nur FamGKG nur FamGKG nur FamGKG nur FamGKG 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

500 70 105 18 70 15 53 
1.000 106 159 27 106 16 80 
1.500 142 213 36 142 21 107 

2.000 178 267 45 178 27 134 
3.000 216 324 54 216 32 162 
4.000 254 381 64 254 38 191 
5.000 292 438 73 292 44 219 

6.000 330 495 83 330 50 248 
7.000 368 552 92 368 55 276 
8.000 406 609 102 406 61 305 
9.000 444 666 111 444 67 333 

10.000 482 723 121 482 72 362 
13.000 534 801 134 534 80 401 
16.000 586 879 147 586 88 440 
19.000 638 957 160 638 96 479 

22.000 690 1.035 173 690 104 518 
25.000 742 1.113 186 742 111 557 
30.000 812 1.218 203 812 122 609 
35.000 882 1.323 221 882 132 662 

40.000 952 1.428 238 952 143 714 
45.000 1.022 1.533 256 1.022 153 767 
50.000 1.092 1.638 273 1.092 164 819 
65.000 1.332 1.998 333 1.332 200 999 

80.000 1.572 2.358 393 1.572 236 1.179 
95.000 1.812 2.718 453 1.812 272 1.359 

110.000 2.052 3.078 513 2.052 308 1.539 
125.000 2.292 3.438 573 2.292 344 1.719 

140.000 2.532 3.798 633 2.532 380 1.899 
155.000 2.772 4.158 693 2.772 416 2.079 
170.000 3.012 4.518 753 3.012 452 2.259 
185.000 3.252 4.878 813 3.252 488 2.439 

200.000 3.492 5.238 873 3.492 524 2.619 
230.000 3.850 5.775 963 3.850 578 2.888 
260.000 4.208 6.312 1.052 4.208 631 3.156 
290.000 4.566 6.849 1.142 4.566 685 3.425 

320.000 4.924 7.386 1.231 4.924 739 3.693 
350.000 5.282 7.923 1.321 5.282 792 3.962 
380.000 5.640 8.460 1.410 5.640 846 4.230 
410.000 5.998 8.997 1.500 5.998 900 4.499 

440.000 6.356 9.534 1.589 6.356 953 4.767 
470.000 6.714 10.071 1.679 6.714 1.007 5.036 
500.000 7.072 10.608 1.768 7.072 1.061 5.304 
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      Seite 2 

       

 Hauptsacheverfahren Verfahren einstw. Rechtsschutz 

 

Scheidungs-
sachen einschl. 
Folgesachen 

Selbständige 
Familien-
streitsachen 

Kindschafts-
sachen 

Übrige Sachen Kindschafts-
sachen 

Übrige Sachen und 
Familienstreitsachen 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Verfahrens-
wert bis 

FamGKG + 
RVG 

FamGKG + 
RVG 

FamGKG + 
RVG 

FamGKG + 
RVG 

FamGKG + 
RVG 

FamGKG + RVG 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

500 228 263 176 228 173 211 
1000 368 421 289 368 278 342 
1500 508 579 402 508 388 473 

2.000 649 738 515 649 497 604 
3.000 838 946 676 838 655 784 
4.000 1.028 1.155 837 1.028 812 964 
5.000 1.218 1.364 999 1.218 970 1.145 

6.000 1.407 1.572 1.160 1.407 1.127 1.325 
7.000 1.597 1.781 1.321 1.597 1.284 1.505 
8.000 1.787 1.990 1.482 1.787 1.442 1.685 
9.000 1.977 2.199 1.644 1.977 1.599 1.866 

10.000 2.166 2.407 1.805 2.166 1.757 2.046 
13.000 2.355 2.622 1.955 2.355 1.901 2.222 
16.000 2.544 2.837 2.105 2.544 2.046 2.398 
19.000 2.733 3.052 2.254 2.733 2.191 2.573 

22.000 2.922 3.267 2.404 2.922 2.335 2.749 
25.000 3.111 3.482 2.554 3.111 2.480 2.925 
30.000 3.404 3.810 2.795 3.404 2.714 3.201 
35.000 3.697 4.138 3.035 3.697 2.947 3.476 

40.000 3.990 4.466 3.276 3.990 3.181 3.752 
45.000 4.283 4.794 3.517 4.283 3.414 4.028 
50.000 4.576 5.122 3.757 4.576 3.648 4.303 
65.000 5.069 5.735 4.070 5.069 3.937 4.736 

80.000 5.562 6.348 4.383 5.562 4.226 5.169 
95.000 6.055 6.961 4.696 6.055 4.515 5.602 

110.000 6.548 7.574 5.009 6.548 4.804 6.035 
125.000 7.041 8.187 5.322 7.041 5.092 6.468 

140.000 7.533 8.799 5.634 7.533 5.381 6.900 
155.000 8.026 9.412 5.947 8.026 5.670 7.333 
170.000 8.519 10.025 6.260 8.519 5.959 7.766 
185.000 9.012 10.638 6.573 9.012 6.248 8.199 

200.000 9.505 11.251 6.886 9.505 6.537 8.632 
230.000 10.220 12.145 7.332 10.220 6.947 9.257 
260.000 10.935 13.039 7.779 10.935 7.358 9.883 
290.000 11.650 13.933 8.225 11.650 7.769 10.508 

320.000 12.365 14.827 8.672 12.365 8.180 11.134 
350.000 13.080 15.721 9.118 13.080 8.590 11.759 
380.000 13.795 16.615 9.565 13.795 9.001 12.385 
410.000 14.510 17.509 10.011 14.510 9.412 13.010 

440.000 15.225 18.403 10.458 15.225 9.822 13.636 
470.000 15.940 19.297 10.904 15.940 10.233 14.261 
500.000 16.655 20.191 11.351 16.655 10.644 14.887 
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Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 

Im Auftrag 

gez. Dr. Vetter 

 

 

 


